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 Veröffentlicht am 04.03.1987

Index

60/03 Kollektives Arbeitsrecht

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z2 idF 1976/387;

Rechtssatz

Es muss dem Arbeitgeber überlassen bleiben, welche Reinigungsarbeiten im Betrieb er von Arbeitnehmern ausführen

lässt und welche er einer Reinigungs<rma überträgt. Für die Betriebsbedingtheit der Kündigung ist es auch nicht von

rechtlicher Bedeutung, ob der Arbeitgeber anderen Reinigungsfrauen einen höheren Stundenlohn bezahlt, und ob er

diese auch zu Arbeiten im privaten Bereich heranzieht.
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